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zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 145 ·~ Kar.t::l..nchenbergweg -

1. Lage des räumlichen :Gelttmg.sberelc.h.es ----------------7---------------------
Der räumliche Geltungsber'eich der 2o itnderung des Bebauungsplanes 145 
erfaßt seinen gesamten Geltungsbereich. 
Der Geltungsbereich des Bebam1ngsplane~3 llt5 l.iegt in der Vorstadt 
St. · Gertrud und I'Vird im Osten du:t'eh d:i.e rück\-vtlrtige Grenze der 
Grundstücke Schanzenweg 3h ..." 38.'} Spieri.ngshorster Straße 2 - 32.~. 
die westliche Seitengrenze der Grundstücke Kaninchenbergweg 58 - 60 
und die Straße Bei den Pappel:n.il im Süden dureh die Südgrenze der 
Flurstücke 17/17:; 17/16 und 18/3 der Flur 15" Gemarkung Schlutup_, 
im Westen durch die Flurgrenze der Flur 15 zu Flur·16$ Gemarkung 
Schlutup, die Ostgrenze der• }i'lurstücke 18/24 .Si 12/8 und 12/26 der 
Flur 15., Gemarkung Schlutup und .im Nm~den du:rch das ·Kleingarten-
gebiet 11 Unteres Eichholz 11 begrenzt. · -· · ·. ' 

2 • g~g~Q~ -~~:c_:3:~f~t~ ~l13:!Jg_~~~-g ~-ß~9~:f:~2~~L Ss:~ _:§~1.:?~1111~g~:e1~~~@
Anstelle dei"" auf' ei.nem Teil der Ba~flächen · u.r:sprU.nglich vorge
sehenen aneinandergebauten Flachdachbungalovrs sollen freistehende 
e.ingeschossige Einfami.lienhäuser errichtet werden.. da sich für 
Jie ,Bungalows keine Interessenten fanden> so daß das Gelände trotz 
vorhandener ausgebauter Straßen zü:rzeit ungenutzt daliegt •. Für die 
freistehenden eingeschoss:i.gen Einfamilienhäuser besteht große 
Nachfrage. Die baldi.ge Bebauung des Geländes l:iegt im öffentlichen 
Interesse-s Die 1\nderung erfolgt außerdem~ um Pl.anzeichnung~ Be- . 
gründung und 'rext auf den. n(:;uesten rechtlichen Stand zu bringen. 

,! . . . • 

3. Gesetzliche Grundlagen der 2. Änderung des Bebauungsplanes ------------------------------------------------------------
Die 2.-; Änderung des Bebauungsplanes 145 :ist gemäß § 8 Abs. 2 BBauG 
aus dem am 16. 12. 1965 von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 
beschlossenen und dem am 5o 6. 1966 _durch den M:i.nister für Arbeit" 
Soziales und Vertri.ebene genehmigten Flächennutzungsplan entwickelt 
wordeno ' · · · 

. Sie ist a.nhand des BBauG vom 23. 6. 1960 (BGBL I S. 341) j der 
Ve"ordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 26. 6. 

· 1962 (BGBl. I s. 429) und der Verordnung U.ber die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne sowie über die Darstellung dt::s, Planinhalts vom 
19. 1. 1965 (BGBL III 213~1~ 3}' aufgestellt worden$ . · 

4. ~§Qhu~~H~h§ _ Qr12:n9 l§g~n-9Qt _ g !.-~D9~~12:ng_g~ § _ :t?s 1?~~~Dg§!21§:D~§ __ 

Als Kartengrundlage für• den gegenwäi·tigen rechtlichen und topo
graphischen Nachweis der Grundstücke dienten Abzeichnungen der 
Katasterkarte. · 

5. ~~~~~!!~~~-~!g~~Eg~~~--
D . E. t·· d . .., ~ .. . G 1 ""' b ' h d 2 A'' d J.e J.gen umer er J.m :r•aum..:..:.c.men _r<2: ·"'· ... u.ngs · ere~'l.C-l er • n erung 
des Bebauungsplanes liegenden Grundstücke wurden :nach dem Liegen
schaftskataste::r.·· und dem Grundbuc~h fest:gestellt. Sie sind nament
l:ich im GrundE:t~ücksverzeichni<"S aufgeführt_, das auch die Lage·, 
Kataster- und Grundbuchbezeiclli'1ungenj Fläch9ngrößen sowie die 

.nach dem BBa.üG in Aussicht genommenen .bodenordnenden und sonstigen 
Maßnahmen entbEll t: o 



6., Maßnahmen zur Ordnung des Gr:und und Bodens 
---------------~------------------~--------
Das für die Erschließung· b:-;;w 0 Nutzung zu Bffen.tlichen Zwecken· 
erforderliche Gelände bef:indet sich bereits :i.m Eigentum der ~-

.. Hansestadt Lübeck. 
Bodenordnende Maßnahmen sind daher nicht er:f'o~·derliöh. 

7 .. Y~t~~~§fl§:2.b:~~<-= 
Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderu.:.>:.g des Bebauungs
planes 145 wird· durc'h di.e nachfolgend a:ufgezäl?-lten Straßen 
erschlossen: · 
Im Brandenba.Ümer Feld, Doberc::.nwegjl Wisma.rweg, Boltenhagenweg.9 
Grevesmühlenweg" KanincrH~nbergweg_Q Bei den PappelnJ_ Schwerin- · 
straße" Gadebuschweg", Rebnaweg und HagenO'ijJ\N'ego 

8. Y~JZ~~~~ll~~~=-~:C:~-:§~~~~~~~~=~IlJß:~~~l~GS~-"- ·. 
Entwässerungsleitungen u.nd Versor·gungsleitu:ngen für Gas-, v!asserp 
Elektrizität und Telefon sind in dc.:;n Straßen des räumlichen. 
Geltungsbereiches dl"ir 2c Änderung des Bc:bau .. ung~:>planes 145 vor-
handen.;·. , . 

9 ° J4!~r:i~ ~!2~-~~-2 -~2~!..,~-~1?~~'222 ~ 
a) Auf die nachfolgend aufgef'1.ih:r~ten Gen<~·tzrs e:l.nr:>ohließlich zu

gehöri.ger Verordnungen in der jeweils gU.ltigen Fassung wird 
hingewiesen~ · 

' ' 

. 1. Reichsnaturschutzge~.;et;z 

: 2. Vlasserhaushaltsges(-;;tz . ,. .. 

3. Wassergesetz ·des Landes SchlesY:·d.g~Holste+n · 

b) Auf·~ die Satzurigen in der 'jeweils gültigen Fassung wird hin
.. gewiesen~ · 

· 1. Satzung der Hansestadt Lübeck ·über die· Erhebung des· Er·
schließungsbeitrages 

2., Satzung der Hansestadt LUbeck über• die Zulässigkelt von 
Bausanstrichen und Werbungen jeglicher~ Al~t . . . . . ·. \ ', 

3. Satzung der Hanseßtadt Lübeck ·uber. die· B<inu.tzung öf'fent
. licher Entwässeru.ngsanlagen . 

4. Satzung der Hansestadt Lübeck über die Benutzüng der 
öffentlichen Grünanlagen·. 

5o ·satzung der Hansestadt; Lübeck über die· städtlscrie MUll
abfuhre 

c) .Auf die Verordnung über die Rein1u:tltutlg der \'lakenitz vom 
12. 8. 1959 wird hinge~ieseno · · · 

d) Die Festsct:~?:ungen al.ter P1)ü1e v-n.trden in die 2 .. .Änderung des 
Bebauungsplanes 145 eingearbeitet bzwe du.rch. neue Festsetzungen 
ersetzte D:Le Hechtsverbindlichkei.t alte::::- ·Pläne, wie Zo B .. vor
heri.ge Fastmngen des :Bebauungsplanes 1.li-§ und Fluchtlinienpläne, 
ist daher- im Geltungsbere:l.ch der· 2o Änderung des Bebauungs-
planes 11}5 aufgehobenQ . , 
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.. 
10e Aufstellung der überschläglich ermittelten Erschließungs

kosten für den Geltungsbereich der 2. Änderung des Be-

.'2e~~~€2:2I?~e~~:2-1~~----------.:..------""!-------- ... ----~-----------
. . 

Die Straßen im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
145 sind überwiegend ausgebaut und werden nicht ~e~ändert. Daher 
werden dUrch die -2. Änderung des Bebauungsplanes keine. zusätzlichen 
Kosten verursacht. ( 

Lübeck, den. 19e Januar 1967 

Der Senat der.Hansestadt Lübeck 
-Bauverwal tung 

Im Auftrage fi;rage. · 

~,&tVUM · 
eiten\rr Baudirektor 
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